
Oö. Landtag: Beilage 513/2023, XXIX. Gesetzgebungsperiode 

Bericht 

des Ausschusses für Infrastruktur 

betreffend die Genehmigung einer Mehrjahresverpflichtung 

zum Generellen Projekt Haibach 

an der L515 Eisenbirner Straße von km 22,000 bis km 26,100 

in den Gemeinden Freinberg und Schardenberg 

 

 

[L-2023-111232/3-XXIX, 

miterledigt Beilage 477/2023] 

 

Unter Bedachtnahme auf die Mehrjährigkeit der vom Land Oberösterreich, 

Landesstraßenverwaltung, einzugehenden Verpflichtung bedarf die Finanzierung vom Generellen 

Projekt Haibach an der L515 Eisenbirner Straße von km 22,000 bis km 26,100, in den Gemeinden 

Freinberg und Schardenberg im Zeitraum von 2024 bis 2038 gemäß § 21 Abs. 4 der 

Haushaltsordnung des Landes Oberösterreich und Art. 55 Oö. L-VG der Genehmigung durch den 

Oö. Landtag. 

 

Den Anlass zur Projekterstellung stellte das Hochwasserereignis vom 23. Juli 2016 dar. Im gleichen 

Jahr gab es im September noch ein Folgeereignis mit geringerer Intensität. Es wurden 48 Gebäude, 

400 lfm Straße beschädigt bzw. zerstört. Tragischerweise war auch ein Todesfall zu beklagen. 

 

Die Gemeinde Freinberg beantragte daher die Erstellung des gegenständlichen Projekts bei der 

Gebietsbauleitung OÖ Nord der Wildbach- und Lawinenverbauung. 

 

Projektziel 

 

Ziel des gegenständlichen Projekts ist der Schutz des Siedlungs- und Wirtschaftsraumes und der 

Infrastruktur mit der bachbegleitenden L515 Eisenbirner Landesstraße im Gefährdungsbereich des 

Haibaches und seiner Zubringer. Der Verbauungsgrundgedanke besteht in der Ausfilterung des 

Wildholzes und der Dosierung und Retention der Hochwasserwelle an mehreren, dem 

Prozessgeschehen entgegenwirkenden Stellen im vorderen, mittleren und hinteren Teil des 

Einzugsgebietes sowie in der Sanierung des bestehenden Gerinnes, um das Bemessungsereignis 

schadlos im Gerinne abführen zu können. 
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Maßnahme (Überblick): Wildholzrechen 

 Hochwasserdosiersperren 

 Gewässerpflegemaßnahmen 

 

Bauzeitraum: 15 Jahre 

 

Gesamtbaukosten: ca. 6.400.000,-- Euro (brutto) 

 

Die Gesamtfinanzierung ist wie folgt vorgesehen: 

 

Bundesmittel: (WLV) 60 % 3.840.000,-- Euro 

Land OÖ, Abteilung Land- und Forstwirtschaft 15 % 960.000,-- Euro 

Interessenten: 

Landesstraßenverwaltung OÖ 9 % 576.000,-- Euro 

Gemeinde Freinberg und Gemeinde Schardenberg 16 % 1.024.000,-- Euro 

Gesamtbaukosten  6.400.000,-- Euro 

 

Die Aufteilung des Interessentenbeitrages der Landesstraßenverwaltung in der Höhe von 9 % ist 

wie nachstehend aufgelistet in folgenden Jahresraten vorgesehen:  

 

1.       bis       5. Jahr 350.000,-- Euro 

6.       bis     10. Jahr 150.000,-- Euro 

11.     bis     15. Jahr 76.000,-- Euro 

Gesamtkosten 576.000,-- Euro 

 

Der Landesbeitrag wird bei der VSt. 1/611408/7351/000 bereitgestellt. 

 

Die für dieses Projekt angenommenen Baukosten und die sich aus dem Finanzierungsschlüssel 

ergebenden Beiträge sind Richt- und Erfahrungswerte (brutto) aus derzeitiger Sicht, die von den 

Witterungs- bzw. Arbeitsverhältnissen und einer noch zu berücksichtigenden Wertsicherung 

abhängig sind und daher von der tatsächlichen Abrechnung abweichen können. 

 

Fix ist hingegen der bei den Genehmigungsverfahren zwischen Bund, Land und Interessenten 

festgelegte prozentuelle Finanzierungsschlüssel. 

 

Die Abteilung Straßenneubau und -erhaltung wird mit der laufenden Betreuung und Kontrolle der 

Maßnahmen sowie mit der Förderungsabwicklung betraut. 
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Der Ausschuss für Infrastruktur beantragt, der Oö. Landtag möge die finanzielle 

Mehrjahresverpflichtung im Ausmaß der diesem Antrag vorangestellten Begründung 

genehmigen. 

 

Linz, am 27. April 2023 

 

 

 Peter Handlos David Schießl 

 Obmann Berichterstatter 


